
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1982/5/12 3Ob110/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.05.1982

Norm

EO §132 Z3

Rechtssatz

Ist der Beschluß des Erstgerichtes gemäß § 132 Z 3 EO unanfechtbar, ist ein Aufhebungsbeschluß des Rekursgerichtes

vom OGH iS einer Zurückweisung abzuändern.

Entscheidungstexte

3 Ob 110/81
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